
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Einsprache gegen Ausnahmebewilligung für Crossair-Hauptaktionäre zurückge-
zogen 

4. Dezember 2001 – Die Einsprache gegen die Ausnahme von der Angebotspflicht für 
die Crossair-Hauptaktionäre UBS und CS Group ist zurückgezogen worden. Damit wird 
eine Verfügung der Übernahmekammer der Eidgenössischen Bankenkommission hin-
fällig. 

Ein Kleinaktionär hatte fristgerecht am 26. November 2001 bei der EBK Einsprache ge-
gen die Empfehlung der Übernahmekommission (www.takeover.ch) erhoben. Diese 
hatte dem Gesuch der beiden Grossbanken um eine Ausnahme von der Pflicht zur Un-
terbreitung eines öffentlichen Kaufangebotes an die Kleinaktonäre stattgegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitteilung an die Redaktionen 
Wünschen Sie in Zukunft unsere Medienmitteilungen raschestmöglich zu erhalten, ak-
kreditieren Sie sich bitte unter www.ebk.admin.ch/d/aktuell/default.htm 
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